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RICHTLINIE 2003/49/EG DES RATES

vom 3. Juni 2003

über eine gemeinsame Steuerregelung für Zahlungen von Zinsen
und Lizenzgebühren zwischen verbundenen Unternehmen

verschiedener Mitgliedstaaten

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
insbesondere auf Artikel 94,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschus-
ses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Im europäischen Binnenmarkt, der die Merkmale eines Inlands-
marktes aufweist, sollten Finanzbeziehungen zwischen Unterneh-
men verschiedener Mitgliedstaaten nicht gegenüber gleichartigen
Beziehungen zwischen Unternehmen ein und desselben Mit-
gliedstaats steuerlich benachteiligt werden.

(2) Diese Forderung ist bei Zahlungen von Zinsen und Lizenzgebüh-
ren gegenwärtig nicht erfüllt; die nationalen Steuervorschriften,
gegebenenfalls in Verbindung mit bilateralen oder multilateralen
Übereinkünften, können nicht immer die Beseitigung der Doppel-
besteuerung gewährleisten, und ihre Anwendung bringt für die
Unternehmen oftmals Belastungen durch Verwaltungsaufwand
sowie Cashflow-Probleme mit sich.

(3) Es muss gewährleistet sein, dass Einkünfte in Form von Zinsen
und Lizenzgebühren einmal in einem Mitgliedstaat besteuert wer-
den.

(4) Das geeignetste Mittel, um die genannten Belastungen und Pro-
bleme zu beseitigen und die steuerliche Gleichbehandlung inner-
staatlicher und grenzübergreifender Finanzbeziehungen zu ge-
währleisten, besteht darin, die Steuern — unabhängig davon, ob
sie an der Quelle abgezogen oder durch Veranlagung erhoben
werden — bei Zahlungen von Zinsen und Lizenzgebühren in
dem Mitgliedstaat, in dem diese Einkünfte anfallen, zu beseitigen;
besonders notwendig ist die Beseitigung dieser Steuern bei Zahl-
ungen zwischen verbundenen Unternehmen verschiedener Mit-
gliedstaaten sowie zwischen Betriebsstätten derartiger Unterneh-
men.

(5) Die Regelung sollte nur auf den Betrag an Zinsen oder Lizenz-
gebühren Anwendung finden, den der Zahler und der Nutzungs-
berechtigte vereinbart hätten, wenn zwischen ihnen keine beson-
dere Beziehung bestanden hätte.

(6) Den Mitgliedstaaten darf es ferner nicht verwehrt sein, geeignete
Maßnahmen zur Bekämpfung von Betrug und Missbrauch zu er-
greifen.

(7) Griechenland und Portugal sollte es aus Haushaltsgründen gestat-
tet sein, eine Übergangszeit in Anspruch zu nehmen, damit sie
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die Steuern auf Zinsen und Lizenzgebühren — unabhängig da-
von, ob sie an der Quelle abgezogen oder durch Veranlagung
erhoben werden — allmählich senken können, bis sie Artikel 1
anwenden können.

(8) Spanien, das einen Plan zur Stärkung des spanischen Technolo-
giepotentials eingeführt hat, sollte es aus Haushaltsgründen ge-
stattet sein, eine Übergangszeit in Anspruch zu nehmen, in der
die Bestimmungen des Artikels 1 für Lizenzgebühren nicht ange-
wandt werden.

(9) Es ist erforderlich, dass die Kommission dem Rat drei Jahre nach
dem für die Umsetzung der Richtlinie vorgesehenen Zeitpunkt
über deren Funktionsweise Bericht erstattet, insbesondere mit
Blick auf eine Ausweitung ihres Regelungsbereichs auf andere
Unternehmen oder Betriebe und auf eine Überprüfung der Ab-
grenzung des Begriffs „Zinsen und Lizenzgebühren“ in Verfol-
gung der notwendigen Konvergenz der Bestimmungen über Zin-
sen und Lizenzgebühren im innerstaatlichen Recht und in bilate-
ralen oder multilateralen Doppelbesteuerungsübereinkünften.

(10) Da das Ziel der beabsichtigten Maßnahme, nämlich die Einfüh-
rung einer gemeinsamen Steuerregelung für Zahlungen von Zin-
sen und Lizenzgebühren zwischen verbundenen Unternehmen
verschiedener Mitgliedstaaten, auf Ebene der Mitgliedstaaten
nicht ausreichend erreicht werden kann und daher besser auf Ge-
meinschaftsebene zu erreichen ist, kann die Gemeinschaft im Ein-
klang mit dem in Artikel 5 des Vertrags niedergelegten Subsidia-
ritätsprinzips tätig werden. Entsprechend dem in demselben Arti-
kel genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Richtlinie
nicht über das für die Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß
hinaus —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Anwendungsbereich und Verfahren

(1) In einem Mitgliedstaat angefallene Einkünfte in Form von Zinsen
oder Lizenzgebühren werden von allen in diesem Staat darauf erhebba-
ren Steuern — unabhängig davon, ob sie an der Quelle abgezogen oder
durch Veranlagung erhoben werden — befreit, sofern der Nutzungsbe-
rechtigte der Zinsen oder Lizenzgebühren ein Unternehmen eines ande-
ren Mitgliedstaats oder eine in einem anderen Mitgliedstaat belegene
Betriebsstätte eines Unternehmens eines Mitgliedstaats ist.

(2) Eine Zahlung, die von einem Unternehmen eines Mitgliedstaats
oder einer in einem Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte eines Unter-
nehmens eines anderen Mitgliedstaats getätigt wurde, gilt als in dem
betreffenden Mitgliedstaat (im Folgenden „Quellenstaat“ genannt) ange-
fallen.

(3) Eine Betriebsstätte wird nur insoweit als Zahler von Zinsen oder
Lizenzgebühren behandelt, als die entsprechenden Zahlungen in dem
Mitgliedstaat, in dem sie belegen ist, für sie eine steuerlich abzugsfähige
Betriebsausgabe darstellen.

(4) Ein Unternehmen eines Mitgliedstaats wird nur als Nutzungsbe-
rechtigter der Zinsen oder Lizenzgebühren behandelt, wenn es die Zahl-
ungen zu eigenen Gunsten und nicht nur als Zwischenträger, etwa als
Vertreter, Treuhänder oder Bevollmächtigter für eine andere Person
erhält.

(5) Eine Betriebsstätte wird als Nutzungsberechtigter der Zinsen oder
Lizenzgebühren behandelt,
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a) wenn die Forderung, das Recht oder der Gebrauch von Informatio-
nen, aufgrund dessen/deren Zahlungen von Zinsen oder Lizenzge-
bühren geleistet werden, mit der Betriebsstätte in einem konkreten
Zusammenhang stehen und

b) wenn die Zahlungen der Zinsen oder Lizenzgebühren Einkünfte dar-
stellen, aufgrund deren die Betriebsstätte in dem Mitgliedstaat, in
dem sie belegen ist, einer der in Artikel 3 Buchstabe a) Ziffer iii)
genannten Steuern bzw. im Fall Belgiens dem „

impôt des non-résidents/

belasting der niet-verblijfhouders“ bzw. im Fall Spaniens dem „Im-
puesto sobre la Renta de no Residentes“ bzw. einer mit diesen
Steuern identischen oder weitgehend ähnlichen Steuer unterliegt,
die nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richtlinie anstelle
der bestehenden Steuern oder ergänzend zu ihnen eingeführt wird.

(6) Wird eine Betriebsstätte eines Unternehmens eines Mitgliedstaats
als Zahler oder als Nutzungsberechtigter von Zinsen oder Lizenzgebüh-
ren behandelt, so wird kein anderer Teil des Unternehmens als Zahler
oder Nutzungsberechtigter dieser Zinsen oder Lizenzgebühren im Sinne
dieses Artikels behandelt.

(7) Dieser Artikel findet nur Anwendung, wenn das Unternehmen,
das Zahler der Zinsen oder Lizenzgebühren ist, oder das Unternehmen,
dessen Betriebsstätte als Zahler der Zinsen oder Lizenzgebühren behan-
delt wird, ein verbundenes Unternehmen des Unternehmens ist, das
Nutzungsberechtigter ist oder dessen Betriebsstätte als Nutzungsberech-
tigte dieser Zinsen oder Lizenzgebühren behandelt wird.

(8) Dieser Artikel findet keine Anwendung, wenn Zinsen oder Li-
zenzgebühren durch eine oder an eine in einem Drittstaat belegene
Betriebsstätte eines Unternehmens eines Mitgliedstaats gezahlt werden
und die Tätigkeit des Unternehmens ganz oder teilweise in dieser Be-
triebsstätte ausgeführt wird.

(9) Dieser Artikel hindert einen Mitgliedstaat nicht, bei der Anwen-
dung seines Steuerrechts Zinsen oder Lizenzgebühren zu berücksichti-
gen, die seine Unternehmen, die Betriebsstätten seiner Unternehmen
oder in dem genannten Staat belegene Betriebsstätten erhalten.

(10) Es steht den Mitgliedstaaten frei, diese Richtlinie nicht auf ein
Unternehmen eines anderen Mitgliedstaats oder die Betriebsstätte eines
Unternehmens eines anderen Mitgliedstaats anzuwenden, wenn die in
Artikel 3 Buchstabe b) genannten Voraussetzungen während eines
ununterbrochenen Zeitraums von mindestens zwei Jahren nicht erfüllt
waren.

(11) Der Quellenstaat kann vorschreiben, dass zum Zeitpunkt der
Zahlung der Zinsen oder Lizenzgebühren durch eine Bestätigung nach-
zuweisen ist, dass die in diesem Artikel und in Artikel 3 genannten
Voraussetzungen erfüllt sind. Liegt diese Bestätigung zum Zeitpunkt
der Zahlung nicht vor, so bleibt es dem Mitgliedstaat unbenommen,
einen Quellensteuerabzug vorzuschreiben.

(12) Der Quellenstaat kann die Befreiung gemäß dieser Richtlinie
davon abhängig machen, dass er aufgrund einer Bestätigung, wonach
die in diesem Artikel und in Artikel 3 geforderten Voraussetzungen
erfüllt sind, eine Entscheidung über die Gewährung der Befreiung ge-
fällt hat. Die Entscheidung über die Befreiung wird innerhalb von höch-
stens drei Monaten, nachdem die Bestätigung zusammen mit den recht-
fertigenden Angaben, die der Quellenstaat billigerweise verlangen kann,
vorgelegt worden ist, gefällt und ist mindestens für die Dauer eines
Jahres nach ihrer Erteilung gültig.

(13) Die zu erteilende Bestätigung gilt für die Zwecke der Absätze
11 und 12 bei jedem die Zahlung begründenden Vertrag ab dem Zeit-
punkt der Ausstellung mindestens für ein Jahr und höchstens für drei
Jahre und muss Folgendes umfassen:

▼B
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a) die für Steuerzwecke maßgebliche Niederlassung des empfangenden
Unternehmens und erforderlichenfalls das Bestehen einer Betriebs-
stätte, die von der Steuerbehörde des Mitgliedstaats, in dem das
empfangende Unternehmen für Steuerzwecke niedergelassen ist
oder in dem die Betriebsstätte belegen ist, zu bescheinigen ist;

b) die Nutzungsberechtigung des empfangenden Unternehmens gemäß
Absatz 4 bzw. das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Absatz 5,
wenn eine Betriebsstätte Empfänger der Zahlung ist;

c) die Erfüllung der Voraussetzungen gemäß Artikel 3 Buchstabe a)
Ziffer iii) im Fall des empfangenden Unternehmens;

d) die Mindestbeteiligung bzw. das Kriterium des Mindestanteils an den
Stimmrechten gemäß Artikel 3 Buchstabe b);

e) die Dauer des Bestehens der in Buchstabe d) genannten Beteiligung.

Die Mitgliedstaaten dürfen darüber hinaus die Angabe des Rechtsgrunds
für die Zahlungen nach dem Vertrag (z. B. Darlehensvereinbarung oder
Lizenzvertrag) verlangen.

(14) Fallen die Voraussetzungen für die Befreiung weg, so teilt das
empfangende Unternehmen bzw. die Betriebsstätte dies dem auszahlen-
den Unternehmen bzw. der Betriebsstätte unverzüglich mit und, wenn
der Quellenstaat dies verlangt, der zuständigen Behörde dieses Staats.

(15) Hat das zahlende Unternehmen bzw. die Betriebsstätte eine nach
diesem Artikel zu befreiende Quellensteuer einbehalten, so besteht ein
Anspruch auf Erstattung dieser Quellensteuer. Der Mitgliedstaat kann
die in Absatz 13 genannten Angaben verlangen. Der Antrag auf Erstat-
tung ist innerhalb der Antragsfrist zu stellen. Die Antragsfrist beträgt
mindestens zwei Jahre ab dem Zeitpunkt der Zahlung der Zinsen oder
Lizenzgebühren.

(16) Der Quellenstaat hat die zu viel einbehaltene Quellensteuer in-
nerhalb eines Jahres nach dem ordnungsgemäßen Erhalt des Antrags
und der rechtfertigenden Angaben, die er billigerweise verlangen
kann, zu erstatten. Erfolgt die Erstattung der einbehaltenen Quellen-
steuer nicht innerhalb dieser Frist, so hat das empfangende Unterneh-
men bzw. die Betriebsstätte nach Ablauf dieses Jahres Anspruch auf
eine Verzinsung der Steuer, die dem in vergleichbaren Fällen nach
dem innerstaatlichen Recht des Quellenstaats anwendbaren nationalen
Zinssatz entspricht.

Artikel 2

Bestimmung der Begriffe „Zinsen“ und „Lizenzgebühren“

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

a) „Zinsen“ Einkünfte aus Forderungen jeder Art, auch wenn die For-
derungen durch Pfandrechte an Grundstücken gesichert oder mit
einer Beteiligung am Gewinn des Schuldners ausgestattet sind, in-
sbesondere Einkünfte aus öffentlichen Anleihen und aus Obligatio-
nen einschließlich der damit verbundenen Aufgelder und der Ge-
winne aus Losanleihen; Zuschläge für verspätete Zahlung gelten
nicht als Zinsen;

b) „Lizenzgebühren“ Vergütungen jeder Art, die für die Benutzung
oder für das Recht auf Benutzung von Urheberrechten an literari-
schen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken, einschließlich
kinematografischer Filme und Software, von Patenten, Marken, Mus-
tern oder Modellen, Plänen, geheimen Formeln oder Verfahren oder
für die Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaft-
licher Erfahrungen gezahlt werden; Zahlungen für die Benutzung
oder das Recht auf Benutzung gewerblicher, kaufmännischer oder
wissenschaftlicher Ausrüstungen gelten als Lizenzgebühren.

▼B
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Artikel 3

Bestimmung der Begriffe „Unternehmen“, „verbundenes
Unternehmen“ und „Betriebsstätte“

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

a) „Unternehmen eines Mitgliedstaats“ jedes Unternehmen, das

i) eine der in der Liste im Anhang aufgeführten Rechtsformen
aufweist und

ii) nach dem Steuerrecht eines Mitgliedstaats in diesem Mitglied-
staat niedergelassen ist und nicht nach einem zwischen dem
betreffenden Staat und einem Drittstaat geschlossenen Abkom-
men über die Doppelbesteuerung von Einkünften für steuerliche
Zwecke als außerhalb der Gemeinschaft niedergelassen gilt und

iii) einer der nachstehend aufgeführten Steuern oder einer mit diesen
Steuern identischen oder weitgehend ähnlichen Steuer, die nach
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richtlinie anstelle der
bestehenden Steuern oder ergänzend zu ihnen eingeführt wird,
unterliegt, ohne von ihr befreit zu sein:

— impôt des sociétés/ in Belgien,

— selskabsskat in Dänemark,

— Körperschaftssteuer in Deutschland,

— Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων in Griechenland,

— impuesto sobre sociedades in Spanien,

— impôt sur les sociétés in Frankreich,

— corporation tax in Irland,

— imposta sul reddito delle persone giuridiche in Italien,

— impôt sur le revenu des collectivités in Luxemburg,

— ennootschapsbelasting in den Niederlanden,

— Körperschaftssteuer in Österreich,

— imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas in Portu-
gal,

— Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finnland,

— statlig inkomstskatt in Schweden,

— corporation tax im Vereinigten Königreich,

▼M1
— Daň z příjmů právnických osob in der Tschechischen Re-

publik,

— Tulumaks in Estland,

— φόρος εισοδήματος in Zypern,

— Uzņēmumu ienākuma nodoklis in Lettland,

— Pelno mokestis in Litauen,

— Társasági adó in Ungarn,

— Taxxa fuq l-income in Malta,

— Podatek dochodowy od osób prawnych in Polen,

— Davek od dobička pravnih oseb in Slowenien,

— Daň z príjmov právnických osôb in der Slowakei,

▼B
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— корпоративен данък in Bulgarien,

— impozit pe profit, impozitul pe veniturile obținute din Româ-
nia de nerezidenți in Rumänien;

▼B
b) „verbundenes Unternehmen“ jedes Unternehmen, das wenigstens da-

durch mit einem zweiten Unternehmen verbunden ist, dass

i) das erste Unternehmen unmittelbar mindestens zu 25 % am Ka-
pital des zweiten Unternehmens beteiligt ist oder

ii) das zweite Unternehmen unmittelbar mindestens zu 25 % an
dem Kapital des ersten Unternehmens beteiligt ist oder

iii) ein drittes Unternehmen unmittelbar mindestens zu 25 % an dem
Kapital des ersten Unternehmens und dem Kapital des zweiten
Unternehmens beteiligt ist.

Die Beteiligungen dürfen nur Unternehmen umfassen, die im Ge-
meinschaftsgebiet niedergelassen sind.

Den Mitgliedstaaten steht es jedoch frei, das Kriterium einer Min-
destkapitalbeteiligung durch das Kriterium eines Mindestanteils an
den Stimmrechten zu ersetzen;

c) „Betriebsstätte“ eine feste Geschäftseinrichtung in einem Mitglied-
staat, in der die Tätigkeit eines Unternehmens eines anderen Mitg-
liedstaats ganz oder teilweise ausgeführt wird.

Artikel 4

Ausschluss von Zahlungen als Zinsen oder Lizenzgebühren

(1) Der Quellenstaat muss die Vorteile dieser Richtlinie nicht gewäh-
ren bei

a) Zahlungen, die nach dem Recht des Quellenstaats als Gewinnaus-
schüttung oder als Zurückzahlung von Kapital behandelt werden,

b) Zahlungen aus Forderungen, die einen Anspruch auf Beteiligung am
Gewinn des Schuldners begründen,

c) Zahlungen aus Forderungen, die den Gläubiger berechtigen, seinen
Anspruch auf Zinszahlungen gegen einen Anspruch auf Beteiligung
am Gewinn des Schuldners einzutauschen, oder

d) Zahlungen aus Forderungen, die nicht mit Bestimmungen über die
Rückzahlung der Hauptschuld verbunden sind oder wenn die Rück-
zahlung mehr als 50 Jahre nach der Begebung fällig ist.

(2) Bestehen zwischen dem Zahler und dem Nutzungsberechtigten
von Zinsen oder Lizenzgebühren oder zwischen einem von ihnen und
einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigt deshalb der Betrag
der Zinsen oder Lizenzgebühren den Betrag, den der Zahler und der
Nutzungsberechtigte ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so fin-
den die Bestimmungen dieser Richtlinie nur auf letztgenannten Betrag
Anwendung.

Artikel 5

Betrug und Missbrauch

(1) Diese Richtlinie steht der Anwendung einzelstaatlicher oder ver-
traglicher Bestimmungen zur Verhinderung von Betrug und Missbrauch
nicht entgegen.

(2) Die Mitgliedstaaten können im Fall von Transaktionen, bei denen
der hauptsächliche Beweggrund oder einer der hauptsächlichen Beweg-
gründe die Steuerhinterziehung, die Steuerumgehung oder der Miss-

▼M3
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brauch ist, den Rechtsvorteil dieser Richtlinie entziehen bzw. die An-
wendung dieser Richtlinie verweigern.

Artikel 6

▼M2
Übergangsregelungen für die Tschechische Republik, Griechenland,

Spanien, Lettland, Litauen, Polen, Portugal und die Slowakei

(1) Griechenland, Lettland, Polen und Portugal sind ermächtigt, Ar-
tikel 1 bis zum Zeitpunkt des Beginns der Anwendung gemäß Artikel 17
Absätze 2 und 3 der Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni 2003
im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen (1) nicht anzuwenden.
Während einer Übergangszeit von acht Jahren, die zum genannten Zeit-
punkt beginnt, darf der Steuersatz für Zinsen oder Lizenzgebühren, die
an ein verbundenes Unternehmen eines anderen Mitgliedstaates oder an
eine in einem anderen Mitgliedstaat gelegene ständige Betriebsstätte
eines verbundenen Unternehmens eines Mitgliedstaats gezahlt werden,
10 % während der ersten vier Jahre und 5 % während der folgenden
vier Jahre nicht überschreiten.

Litauen ist ermächtigt, Artikel 1 bis zum Zeitpunkt des Beginns der
Anwendung gemäß Artikel 17 Absätze 2 und 3 der Richtlinie
2003/48/EG nicht anzuwenden. Während einer Übergangszeit von sechs
Jahren, die zum genannten Zeitpunkt beginnt, darf der Steuersatz für
Lizenzgebühren, die an ein verbundenes Unternehmen eines anderen
Mitgliedstaates oder an eine in einem anderen Mitgliedstaat gelegene
ständige Betriebsstätte eines verbundenen Unternehmens eines Mitglied-
staats gezahlt werden, 10 % nicht überschreiten. Während der ersten
vier Jahre der Übergangszeit von sechs Jahren darf der Steuersatz für
Zinsen, die an ein verbundenes Unternehmen eines anderen Mitglied-
staates oder an eine in einem anderen Mitgliedstaat gelegene Betriebs-
stätte eines verbundenen Unternehmens eines Mitgliedstaates gezahlt
werden, 10 % nicht übersteigen; während der letzten zwei Jahre darf
der Steuersatz für diese Zinsen 5 % nicht übersteigen.

Spanien und die Tschechische Republik sind ausschließlich bei Zah-
lungen von Lizenzgebühren ermächtigt, Artikel 1 bis zum Zeitpunkt
des Beginns der Anwendung gemäß Artikel 17 Absätze 2 und 3 der
Richtlinie 2003/48/EG nicht anzuwenden. Während einer Übergangszeit
von sechs Jahren, die zum genannten Zeitpunkt beginnt, darf der Steuer-
satz für Lizenzgebühren, die an ein verbundenes Unternehmen eines
anderen Mitgliedstaates oder an eine in einem anderen Mitgliedstaat
gelegene ständige Betriebsstätte eines verbundenen Unternehmens eines
Mitgliedstaats gezahlt werden, 10 % nicht überschreiten. Die Slowakei
ist ausschließlich bei Zahlungen von Lizenzgebühren ermächtigt, Artikel
1 während einer Übergangszeit von zwei Jahren, die am 1. Mai 2004
beginnt, nicht anzuwenden.

Diese Übergangsregelungen gelten jedoch vorbehaltlich der fortgesetz-
ten Anwendung niedrigerer Steuersätze, als den in den Unterabsätzen 1,
2 und 3 genannten, gemäß bilateralen Abkommen zwischen der Tsche-
chischen Republik, Griechenland, Lettland, Litauen, Polen, Portugal
oder der Slowakei und anderen Mitgliedstaaten. Der Rat kann vor Ab-
lauf einer der in diesem Absatz genannten Übergangszeit auf Vorschlag
der Kommission einstimmig eine etwaige Verlängerung dieser Über-
gangszeiten beschließen.

(2) Erhält ein Unternehmen eines Mitgliedstaats oder eine in dem
Mitgliedstaat gelegene ständige Betriebsstätte eines Unternehmens eines
Mitgliedstaats

— Zinsen oder Lizenzgebühren von einem verbundenen Unternehmen
in Griechenland, Lettland, Litauen, Polen oder Portugal,

▼B
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— Lizenzgebühren von einem verbundenen Unternehmen in der Tsche-
chischen Republik, Spanien oder der Slowakei,

— Zinsen oder Lizenzgebühren von einer in Griechenland, Lettland,
Litauen, Polen oder Portugal gelegenen Betriebsstätte eines verbun-
denen Unternehmens eines Mitgliedstaates

oder

— Lizenzgebühren von einer in der Tschechischen Republik, Spanien
oder der Slowakei gelegenen Betriebsstätte eines verbundenen Un-
ternehmen eines Mitgliedstaats,

so berücksichtigt der erstgenannte Mitgliedstaat einen Betrag, der der
gemäß Absatz 1 in der Tschechischen Republik, Griechenland, Spanien,
Lettland, Litauen, Portugal oder der Slowakei auf diese Einkünfte ge-
zahlten Steuer entspricht, als Abzug von der Steuer auf das Einkommen
des Unternehmens oder der ständigen Betriebsstätte, das/die diese Ein-
künfte erhalten hat.

(3) Ein Abzug im Sinne von Absatz 2 braucht den niedrigeren der
folgenden Beträge nicht zu überschreiten:

a) die Steuer, die in der Tschechischen Republik, Griechenland, Spa-
nien, Lettland, Litauen, Polen, Portugal oder der Slowakei aufgrund
von Absatz 1 aufderartige Einkünfte zu entrichten ist,

oder

b) den vor dem Abzug berechneten Teil der Steuer auf das Einkommen
des/der die Zins- oder Lizenzgebührzahlungen empfangenden Unter-
nehmens oder ständigen Betriebsstätte, der nach den innerstaatlichen
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaates, zu dem das Unternehmen
gehört oder in dem die ständige Betriebsstätte gelegen ist, auf diese
Zahlungen anzurechnen ist.

▼B

Artikel 7

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie spätestens ab
dem 1. Januar 2004 nachzukommen. Sie setzen die Kommission unver-
züglich davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den
Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröf-
fentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedsstaaten regeln die
Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der
wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem
unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen und übermitteln ihr
eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den Bestimmungen dieser
Richtlinie und den von ihnen erlassenen innerstaatlichen Vorschriften.

Artikel 8

Überprüfung

Die Kommission legt dem Rat zum 31. Dezember 2006 einen Bericht
über die Funktionsweise der Richtlinie vor, insbesondere mit Blick auf
eine Ausdehnung ihres Geltungsbereichs auf andere Unternehmen oder
Betriebe als die in Artikel 3 und dem Anhang genannten.

▼M2
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Artikel 9

Abgrenzungsbestimmung

Diese Richtlinie berührt nicht die Anwendung einzelstaatlicher oder
bilateraler Bestimmungen, die über die Bestimmungen dieser Richtlinie
hinausgehen und die Beseitigung oder Abschwächung der Doppelbe-
steuerung von Zinsen und Lizenzgebühren bezwecken.

Artikel 10

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Union in Kraft.

Artikel 11

Adressaten der Richtlinie

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

▼B
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ANHANG

Liste der unter Artikel 3 Buchstabe a) der Richtlinie fallenden
Gesellschaften

a) Gesellschaften belgischen Rechts mit der Bezeichnung: „naamloze vennoot-
schap“/„société anonyme“, „commanditaire vennootschap op aandelen“/„so-
ciété en commandite par actions“, „besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid“/„société privée à responsabilité limitée“ sowie
öffentlich-rechtliche Körperschaften, deren Tätigkeit unter das Privatrecht
fällt;

▼M3
aa) Gesellschaften bulgarischen Rechts mit der Bezeichnung: „събирателното

дружество“, „командитното дружество“, „дружеството с ограничена
отговорност“, „акционерното дружество“, „командитното дружество с
акции“, „кооперации“, „кооперативни съюзи“, „държавни предприятия“,
die nach bulgarischem Recht gegründet wurden und gewerbliche Tätigkeiten
ausüben;

ab) Gesellschaften rumänischen Rechts mit der Bezeichnung: „societăți pe
acțiuni“, „societăți în comandită pe acțiuni“, „societăți cu răspundere
limitată“;

▼B
b) Gesellschaften dänischen Rechts mit der Bezeichnung: „aktieselskab“ und

„anpartsselskab“;

c) Gesellschaften deutschen Rechts mit der Bezeichnung: „Aktiengesellschaft“,
„Kommanditgesellschaft auf Aktien“, „Gesellschaft mit beschränkter
Haftung“ und „bergrechtliche Gewerkschaft“;

d) Gesellschaften griechischen Rechts mit der Bezeichnung: „ανώνυμη
εταιρíα“;

e) Gesellschaften spanischen Rechts mit der Bezeichnung: „sociedad anónima“,
„sociedad comanditaria por acciones“, „sociedad de responsabilidad
limitada“ sowie öffentlich-rechtliche Körperschaften, deren Tätigkeit unter
das Privatrecht fällt;

f) Gesellschaften französischen Rechts mit der Bezeichnung: „société
anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité
limitée“ sowie die staatlichen Industrie- und Handelsbetriebe und -unter-
nehmen;

g) Gesellschaften irischen Rechts mit der Bezeichnung: „public companies
limited by shares or by guarantee“, „private companies limited by shares
or by guarantee“, gemäß den „Industrial and Provident Societies Acts“
eingetragene Einrichtungen oder gemäß den „Building Societies Acts“ einge-
tragene „building Societies“;

h) Gesellschaften italienischen Rechts mit der Bezeichnung: „società per
azioni“, „società in accomandita per azioni“, „società a responsabilità
limitata“ sowie staatliche und private Industrie- und Handelsunternehmen;

i) Gesellschaften luxemburgischen Rechts mit der Bezeichnung: „société
anonyme“, „société en commandite par actions“ und „société à responsa-
bilité limitée“;

j) Gesellschaften niederländischen Rechts mit der Bezeichnung: „naamloze
vennootschap“ und „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“;

k) Gesellschaften österreichischen Rechts mit der Bezeichnung: „Aktiengesell-
schaft“ und „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“;

l) Gesellschaften portugiesischen Rechts in Form von Handelsgesellschaften
oder zivilrechtlichen Handelsgesellschaften, sowie Genossenschaften und
öffentliche Unternehmen;

m) Gesellschaften finnischen Rechts mit der Bezeichnung: „osakeyhtiö/

aktiebolag“, „osuuskunta/

andelslag“, „säästöpankki/sparbank“ und „vakuutusyhtiö/försäkringsbolag“;

n) Gesellschaften schwedischen Rechts mit der Bezeichnung: „aktiebolag“ und
„försäkringsaktiebolag“;

o) nach dem Recht des Vereinigten Königreichs gegründete Gesellschaften;

▼B
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p) Gesellschaften tschechischen Rechts mit der Bezeichnung: „akciová společ-
nost“, „společnost s ručením omezeným“, „veřejná obchodní společnost“,
„komanditní společnost“, und „družstvo“;

q) Gesellschaften estnischen Rechts mit der Bezeichnung: „täisühing“, „usaldu-
sühing“, „osaühing“, „aktsiaselts“, und „tulundusühistu“;

r) Gesellschaften zyprischen Rechts, die nach dem Gesellschaftsrecht als Ge-
sellschaften bezeichnet werden, Körperschaften des öffentlichen Rechts und
sonstige Körperschaften, die als Gesellschaft im Sinne der Einkommen-
steuergesetze gelten;

s) Gesellschaften lettischen Rechts mit der Bezeichnung: „akciju sabiedrība“,
und „sabiedrība ar ierobežotu atbildību“;

t) nach dem Recht Litauens gegründete Gesellschaften;

u) Gesellschaften ungarischen Rechts mit der Bezeichnung: „közkereseti társa-
ság“, „betéti társaság“, „közös vállalat“, „korlátolt felelősségű társaság“,
„részvénytársaság“, „egyesülés“, „közhasznú társaság“, und „szövetkezet“;

v) Gesellschaften maltesischen Rechts mit der Bezeichnung: „Kumpaniji ta’
Responsabilita’ Limitata“, und „Soċjetajiet in akkomandita li l-kapital
tagħhom maqsum f’azzjonijiet“;

w) Gesellschaften polnischen Rechts mit der Bezeichnung: „spółka akcyjna“,
und „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“;

x) Gesellschaften slowenischen Rechts mit der Bezeichnung: „delniška družba“,
„komanditna delniška družba“, „komanditna družba“, „družba z omejeno
odgovornostjo“, und „družba z neomejeno odgovornostjo“;

y) Gesellschaften slowakischen Rechts mit der Bezeichnung: „akciová spoloč-
nos“, „spoločnosť s ručením obmedzeným“, „komanditná spoločnos“, „ve-
rejná obchodná spoločnos“, und „družstvo“.

▼M1
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